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Art. 42b B-L-VG Ausschufl far
europaische Integration und

B-L-VG - Landes-Verfassungsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.07.2025

(1) Dem AusschuRB fiir europaische Integration und grenzuberschreitende Zusammenarbeit obliegt insbesondere die
Besorgung von Aufgaben, die der Landtag gemaR Artikel 83 in Angelegenheiten der europadischen Integration
wahrzunehmen hat.

(2) Der Ausschul3 fur europaische Integration und grenziberschreitende Zusammenarbeit besteht aus der Obfrau oder
dem Obmann, deren oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter und der vom Landtag zu bestimmenden Zahl von
weiteren Mitgliedern. Alle Mitglieder des Ausschusses werden vom Landtag aus seiner Mitte nach dem Grundsatz der
Verhéltniswahl gewahlt, wobei jedoch unter Bedachtnahme auf diesen Grundsatz dem Ausschulz mindestens ein
Mitglied jeder im Landtag vertretenen Partei angehdren mul3. Sollte eine Partei einen ihr zustehenden Wahlvorschlag
nicht erstatten, hindert dies nicht die Aufnahme der Tatigkeit des Ausschusses, sofern mindestens zwei Drittel der
AusschuBmitglieder gewahlt worden sind.

(3) Fur die Obfrau oder den Obmann, deren oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter sowie jedes weitere
Mitglied ist in gleicher Weise ein Ersatzmitglied zu bestellen. Der Ausschuss wahlt aus seiner Mitte eine Erste
SchriftfGhrerin bzw. einen Ersten Schriftfihrer und eine Zweite Schriftfihrerin bzw. einen Zweiten Schriftfihrer.

(4) Die naheren Bestimmungen sind durch die Geschaftsordnung des Landtages zu treffen.

In Kraft seit 26.07.2005 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	Art. 42b B-L-VG Ausschuß für europäische Integration und
	B-L-VG - Landes-Verfassungsgesetz


